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Anmeldung als Aussteller zur 4. Wohlfühlmesse Gelsenkirchen
am Sonntag, 24. Februar 2013 im Wissenschaftspark Gelsenkirchen

Bitte vollständig ausfüllen und unterschrieben zurücksenden, die Standplätze werden in der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldung vergeben.
Anmeldung / Erklärung

Ich melde mich verbindlich zur 4. Wohlfühlmesse Gelsenkirchen am Sonntag, 24.02.2013 an. Die beigefügten Hinweise und Teilnahmebedingungen habe ich zur Kenntnis genommen und bin damit ausdrücklich einverstanden.
Ausstellereintrag (diese Angaben werden auf unserer Internetseite und im Programmheft veröffentlicht)

Vor- und Nachname

______________________________________________________________________
Firmenbezeichnung

______________________________________________________________________
Strasse, Postleitzahl, Ort

______________________________________________________________________
Telefonnummer


__________________________
Faxnummer 
 ___________________________
eMail-Adresse


______________________________________________________________________
Internetseite


______________________________________________________________________
Interne Angaben (diese Angaben werden nicht veröffentlicht)

eMail-Adresse
______________________________________________________________________
(über diese eMail-Adresse senden wir Ihnen alle Informationen für Aussteller)
Rechnungsanschrift (falls abweichend)
______________________________________________________________________
Strasse, Postleitzahl, Ort

______________________________________________________________________
Angaben zum Messestand (bitte zutreffendes ankreuzen)

Größe

O
Kleinstand (1,50 Meter zum Publikum, 2 Meter tief) für 55 Euro zzgl. MwSt.



O
Einzelstand (3 Meter zum Publikum, 2 Meter tief) für 90 Euro zzgl. MwSt.


O
Doppelstand (6 Meter zum Publikum, 2 Meter tief) für 170 Euro zzgl. MwSt.
O
Ich habe einen festen Stand mit einer Höhe von ___ , ____ Metern


(auf der Fensterseite ist die Standhöhe durch die Dachschräge begrenzt)
Ausstattung
O
Ich benötige _____ Tische (Miete 2 Euro je Tisch)


O
Ich benötige _____ Stühle (Miete 1 Euro je Stuhl)


O
Ich benötige einen Stromanschluss bis maximal 500 Watt Verbrauch (5 Euro pauschal)


(höhere Verbrauchswerte auf Anfrage möglich)
Sonstiges

Mir ist bekannt, dass keine Deko oder Plakate an den Wänden befestigt werden können.


Ich sende Ihnen innerhalb der nächsten 14 Tage folgende Unterlagen per eMail zu:




  -  Eine kurze Selbstdarstellung incl. Foto




  -  Eine Beschreibung meines Standprogramms




  -  Eine Beschreibung meines Vortrags (sofern zutreffend)
Folgende Inhalte werden am Messestand präsentiert:
Beschreiben Sie hier bitte möglichst umfassend Ihr Angebot am Messestand. Sie helfen uns damit bei der Gestaltung der Messe und verhindern, dass gleichartige Angebote direkt nebeneinander stehen.

Ich würde gerne einen Vortrag zu folgendem Thema halten (bitte kurz beschreiben):

Beschreiben Sie hier bitte kurz Ihren Vortrag.
Anmerkungen
Für alle Fragen, Anmerkungen, Hinweis, Vorschläge und was Ihnen sonst noch alles einfällt.
Noch eine Bitte des Veranstalters

Bitte senden Sie uns in den nächsten Tagen alle Unterlagen zu, die wir benötigen, um Sie auf der Internetseite der Wohlfühlmesse Gelsenkirchen als Aussteller präsentieren zu können (Foto, Kontaktdaten und eine kurze Vorstellung & Beschreibung Ihrer Tätigkeit und Ihres Standangebots). Wenn Sie uns ihre Internetadresse angeben, verlinken wir automatisch und kostenlos zu Ihrer Internetseite.

	
	
	

	Ort und Datum
	
	Verbindliche Unterschrift


Teilnahmebedingungen für die 4. Wohlfühlmesse Gelsenkirchen
am Sonntag, 24. Februar 2013 im Wissenschaftspark Gelsenkirchen
Messestand und Ausstattung

Kleinstand (1,50m breit zum Publikum, 2m tief)
55 Euro
Einzelstand (3m breit zum Publikum, 2m tief)
90 Euro
Doppelstand (6m breit zum Publikum, 2m tief):
170 Euro

Die Teilnahmegebühr beinhaltet die reine Standfläche ohne Ausstattung und Trennwände. Tische (ca. 130 x 70cm) und Stühle stehen in begrenzter Anzahl zur Verfügung. Die Leihgebühren für die Dauer der Veranstaltung betragen 2 Euro je Tisch und 1 Euro je Stuhl. Die Bestellung muss bei Anmeldung, spätestens jedoch vier Wochen vor der Veranstaltung erfolgen.
Unteraussteller müssen aus ordnungs- und versicherungsrechtlichen Gründen separat auf eigenem Formular angemeldet und vom Veranstalter genehmigt werden. Die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro je Unteraussteller.

An den Wänden können weder Dekorationsmaterial, noch Plakate oder Ähnliches befestigt werden. Sämtliche Standausstattung muss selbständig und frei stehen können.

Einen Stromanschluss (220 Volt, maximal 500 Watt Verbrauch) ist für einen Pauschalpreis von 5 Euro erhältlich. Eine Stromverteilung am Stand (Kabeltrommel, Verlängerungskabel) ist bei Bedarf vom Standinhaber selbst mitzubringen. Geräte mit hohem Strombedarf (Wasserkocher, Heizstrahler, Baustrahler etc.) sind anmelde- und genehmigungspflichtig.
Stand- und Leihgebühren sind innerhalb von vier Wochen nach Erhalt der Anmeldebestätigung in voller Höhe ohne Abzüge fällig. Alle Preise gelten netto ohne Abzüge zzgl. MwSt.
Im ganzen Gebäude besteht absolutes Rauchverbot. Das Mitbringen von Tieren ist nicht gestattet.
Vortragsprogramm

Es stehen Veranstaltungsräume für Vorträge und andere Veranstaltungen zur Verfügung. Alle Veranstaltungen dauern 50 Minuten. 
Aussteller können ohne Mehrkosten Vorträge halten. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir auf ein ausgewogenes Programm achten müssen und uns nur begrenzte Kapazitäten zur Verfügung stehen. 
Die Anmeldung als Aussteller ist auch dann immer noch bindend, wenn ein Vortragswunsch nicht erfüllt werden kann.
Kosten für die Werbung

Die Standgebühr beinhaltet die Kosten für ordnungsgemäße Bewerbung der Veranstaltung in der Tagespresse, Fachzeitschriften, Rundfunk und Internet. Die Zufahrt zum Veranstaltungsort ist öffentlich ausgeschildert.
Anmeldung / Rücktritt

Die Anmeldung ist bindend! Bei Rücktritt nach erfolgter Anmeldung bis sechs Wochen vor der Veranstaltung sind 50 % der Standgebühr als Bearbeitungspauschale zu zahlen (innerhalb der letzten sechs Wochen vor der Veranstaltung 100%). Eine Rückzahlung der Teilnahmegebühr als Unteraussteller ist nicht möglich.
Alle am Stand präsentierten Angebote müssen bei Anmeldung dem Veranstalter bekannt gegeben werden. Nachträgliche Änderungen bedürfen der Zustimmung des Veranstalters. Es besteht kein Anspruch darauf, ein Angebot exklusiv anzubieten.

Kann die Messe durch Eintritt Höherer Gewalt, auf behördliche Anordnung oder durch Absage des Vermieters (ohne schuldhafte Mitwirkung des Veranstalters) nicht stattfinden, erhalten die Aussteller die Standgebühr in gezahlter Höhe ohne Zinsen zurückerstattet. Ein Anspruch auf Schadenersatz besteht nur bei grob fahrlässigem Verschulden des Veranstalters.
Standzuteilung

Der Veranstalter wird sich bemühen, besondere Gegebenheiten bei der Standzuteilung zu berücksichtigen und gleichzeitig das optische Gesamtbild der Veranstaltung zu wahren. Besondere Standwünsche können geäußert werden, auf deren Berücksichtigung besteht jedoch kein Anspruch. Die endgültige Zuteilung des Standes erfolgt frühestens zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn. Der Veranstalter behält sich jedoch das Recht vor, nach dem genannten Zeitpunkt Veränderungen vorzunehmen.


Aufbau

Der Aufbau der Stände erfolgt generell am Veranstaltungstag (Sonntag) in der Zeit von 8.00 - 11.00 Uhr. Ein Aufbau am Samstag ist nur nach besonderer Absprache möglich. 
Es besteht die Möglichkeit, den Wissenschaftspark zum Be- und Entladen direkt anzufahren. Die vom Veranstalter oder dem Vermieter überlassene Ausstattung und die Einrichtung müssen pfleglich behandelt werden.

Technik / Sicherheit
Die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, Verwaltungsvorschriften u. ä. bezüglich der technischen Richtlinien sind vom Standinhaber zu beachten. Dies betrifft insbesondere auch baurechtliche Vorschriften und dergleichen mehr. Für die Einholung evtl. notwendiger Genehmigungen ist alleine der Standinhaber verantwortlich. Ebenso müssen alle von dem Standinhaber eingebrachten Anschlüsse, Maschinen, Geräte etc. den einschlägigen Bestimmungen, insbesondere den DIN-Normen und den VDI- bzw. VDE-Vorschriften entsprechen sowie alle verwendeten Materialen schwer entflammbar (Baustoffklasse B1 nach DIN 4102 Teil 1) sein.
Räucherstäbchen, Kerzen etc. dürfen nur in geeigneten, geschlossenen Gefäßen abgebrannt werden. Allen Anweisungen von Veranstalter, Vermieter oder Feuerwehr ist unverzüglich Folge zu leisten.
Durchführung der Messe

Die Messe ist von 11.00 bis 19.00 Uhr geöffnet. In dieser Zeit ist der Stand durchgängig mit Personal zu besetzen. Ausnahmeregelungen gelten für Referenten während ihrer Veranstaltungen.
Abbau

Der Abbau der Stände erfolgt unmittelbar nach dem Ende der Messe, jedoch nicht vor dem offiziellen Ende der Messe um 19.00 Uhr. Für die Entsorgung entstehenden Mülls ist der Standinhaber verantwortlich. Die Standflächen sind besenrein zu hinterlassen.
Haftung

Der Standinhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass an der ihm vom Veranstalter oder Vermieter überlassenen Ausstattung keine Rückstände wie z. B. Klebstoff, Klammern o. ä. verbleiben oder gar Schäden entstehen. Der Standinhaber hat dem Veranstalter unverzüglich evtl. Schäden zu melden. Besondere Sorgfalt gilt dem gefliesten Boden. Das Befahren mit schwerer Last ist grundsätzlich untersagt. Für während der Messe beschädigte Fliesen im Standbereich ist vom Standinhaber Ersatz zu leisten.

Der Veranstalter haftet nicht für Schäden oder Verlust an Stand oder Ware, insbesondere bei einem Aufbau am Samstag.
Gastronomie

Die Versorgung mit Getränken und Essen ist über den Tag gesichert. Der Veranstalter bittet insofern, von mitgebrachten Kaffeemaschinen u. ä. abzusehen. Ausnahmeregelungen gelten nur nach schriftlicher Absprache mit dem Veranstalter.
Rechte am Bild / Fotolocation

Vermieter und Veranstalter erlauben dem Standinhaber, Fotos, die während der Veranstaltung von seinem Stand im oder vor dem Gebäude gemacht werden, für seine eigenen werblichen Zwecke kostenlos zu verwerten, vorausgesetzt, die beiden folgenden Auflagen werden erfüllt: erstens ist bei jeder Publikation im Text oder Bildnachweis schriftlich auf den Ort „Wissenschaftspark Gelsenkirchen“ zu verweisen und zweitens ist ein Belegexemplar bei der Pressestelle des Wissenschaftsparks einzureichen. Andernfalls gilt die Preisliste des Wissenschaftsparks für das Gebäude als Fotolocation. Das gilt auch, wenn das Gebäude des Wissenschaftsparks im Hintergrund erscheint. 
Für Werbezwecke im Vorfeld der Veranstaltung können kostenlos Fotos und Anfahrtsskizzen des Wissenschaftspark bei der Pressestelle des Wissenschaftsparks angefordert werden.
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